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(4) Der Kommissionshändler ist berechtigt, im Laufe
des Monats .............................  täglich eine vorläufige Provi
sion von............ . % von den erzielten Tageserlösen einzu
behalten.

(5) Durch den Kommissionshändler ist bis zum.......................
Werktag nach Monatsschluß die Kommissionshandels
abrechnung für den vorangegangenen Monat aufzustel
len und dem VEB Kohlehandel, Lager .........................................
vorzulegen bzw. die ihm übergebene Abrechnung 
(Kontoauszug) zu überprüfen. Die Provisionsabrechnung 
und die Auszahlung der Provision bzw. Restprovisjon 
sind innerhalb von ................. .. Tagen nach der Umsatz
abrechnung an den Kommissionshändler vorzunehmen.

§7
(1) Der VEB Kohlehandel übernimmt Aufwendungen 

für Schwund, die durch das Einwiegen gesackter Ware 
und den Verkauf an Selbstabholer an die Bevölkerung 
beim Kommissionshändler entstehen, in effektiver Höhe
auf Grund der Ergebnisse der Inventur bis max.......................%
des Umsatzes in den Leistüngsarten „Frei-Gelaß“ und 
„Selbstabholung“ (Bevölkerung).

(2) Kreditverkäufe an die Bevölkerung sind unstatt
haft. Sofern der Kommissionshändler dennoch Kredit
verkäufe durchführt, haftet er als Selbstschuldner.

§8
Der Kommissionshändler verpflichtet sich, insbesondere

a) die Kommissionsware nur zu den gesetzlich zuläs
sigen Verkaufspreisen zu verkaufen

t
b) ordnungsmäßige Verkaufsunterlagen entsprechend 

den gesetzlichen Bestimmungen, besonders über 
den Nachweis der Stützungsbeträge bei Lieferun
gen an die Bevölkerung und den Richtlinien des 
staatlichen Kohlehandels zu führen

c) die erzielten Tageserlöse entsprechend dem Gesetz 
vom 21. April 1950 über die Regelung des Zah
lungsverkehrs (GBl. S. 355) auf das Konto des
VEB Kohlehandel...............................................  Konto-Nr. . . . .
bei der Industrie- und Handelsbank, Filiale ........................

...........................täglich einzuzahlen
d) eine Gefährdung der Kommissionsware oder son

stige Wertminderung sowie alle Ereignisse, die 
eine ordnungsgemäße Durchführung der vertrag-

’ liehen Verpflichtungen gefährden, dem VEB Kohle
handel, Lager ........................................   unverzüglich zur
Kenntnis zu bringen

e) die sich aus der Verwaltung der volkseigenen Wa
renbestände ergebende erhöhte Sorgfaltspflicht 
wahrzunehmen und durch sachgemäße Behandlung 
und Lagerung der festen Brennstoffe vermeidbare 
Wertminderungen auszuschließen

f) nach Vereinbarung mit dem VEB Kohlehandel re
gelmäßig in kurzen Zeitabständen, mindestens 
zweimal jährlich, je Warenart Inventuren unter 
Mitwirkung von Vertretern des VEB Kohlehandel 
durchzuführen und für erforderliche Überprüfun-

. gen der Inventuren den Mitarbeitern des VEB 
Kohlehandel die notwendigen Unterlagen zur Ein
sichtnahme vorzulegen ,

g) zur laufenden Verbesserung der Handelstätigkeit 
den Beauftragten des VEB Kohlehandel Zutritt zu 
den Geschäftsräumen und Lagern zu gewähren 
und entsprechende Auskünfte zu erteilen

h) die Vollstreckungsorgane auf die Eigentumslage 
hinzuweisen und den Gläubigern gegenüber die zur 
Freigabe erforderlichen Erklärungen abzugeben so
wie den VEB Kohlehandel unverzüglich zu be
nachrichtigen, sofern dem Kommissionshändler 
Zwangsvollstreckungsmaßnahmen in die Kommis
sionsware, Erlöse des VEB Kohlehandel oder in 
Vermögenswerte, die als Kaution gestellt sind, an
gedroht werden

i) den Beauftragten der Industrie- und Handelsbank 
zum Zwecke der Objektüberprüfung Zutritt zu den 
Geschäftsräumen und Lagern zu gewähren und 
ihnen entsprechende Auskünfte zu erteilen.

§9
(1) Die Vertragspartner werden jährlich vor Beginn 

des Planjahres gemeinsam die Erfüllung der gegenseiti
gen Verpflichtungen aus dem Kommissionshandelsver- 
trag einschätzen, dabei die Kennziffern — Höhe des Wa
renumsatzes. Sortiment, durchschnittliche Bestandshöhe, 
Kaution und Provision — überprüfen und sie gegebenen
falls entsprechend den veränderten Versorgungsaufga
ben des Kommissionshändlers neu vereinbaren.

(2) Der Kommissionshändler erklärt sich bereit, bei 
einer den Bestimmungen des § 6 der Zweiten Durchfüh
rungsbestimmung vom 30. September 1968 zur Kom
missionshandelsverordnung vom 30. September 1968 
— Kommissionshandel mit festen Brennstoffen — 
(GBl. II S. 877) widersprechenden Entwicklung die Pro
vision auch innerhalb des laufenden Jahres neu zu ver
einbaren.

§ 10
Im übrigen gelten die Bestimmungen der Kommis

sionshandelsverordnung vom 26. Mai 1966 (GBl. II 
S. 429) und der dazu erlassenen . Zweiten Durchfüh
rungsbestimmung vom 30. September 1968, die dem 
Kommissionshändler erläutert und in je 1 Exemplar 
ausgehändigt wurden.

§U
Änderungen und Ergänzungen bedürfen der beider

seitigen Zustimmung und der Schriftform sowie der 
Bestätigung durch den Hauptdirektor des Staatlichen 
Kohlekontors.

§12
Gerichtsstand ist der Sitz des VEB Kohlehandel . . . .

§ 1 3
Sonstige Vereinbarungen

§ И
Die Ausfertigung des Vertrages erfolgt i.n 2 Exempla

ren, von denen der Kommissionshändler die 1. Aus
fertigung und der VEB Kohlehandel die 2. Ausfei-ti- 
gung erhält.

§15 -
Dieser Vertrag tritt am...............................................  in Kraft.

Er gilt für ein Jahr und verlängert sich jeweils um ein 
weiteres Jahr, sofern er nicht unter Einhaltung einer 
Frist von 4 Monaten zum Jahresschluß vorher schrift
lich gekündigt wird.

...............................   den...............................

Kommissionshändler Direktor des VEB Kohlehandel


